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Geräusch-Emissionen – Messungen und Angaben

Dr. Ing. G. Neugebauer, Düsseldorf

Ein umfassender Lärmschutz in den Betrieben beginnt bei der Konstruktion leiser Arbeitsmittel und Maschinen. Die Angaben zur Geräusch-Emisssion sind vorgeschrieben und hilfreich bei der Auswahl leiser Arbeitsmittel.

Dieser Beitrag erläutert die Rechtsgrundlagen und die Vorgehensweise bei der normgerechten Ermittlung der Emissions-Kenngrößen. Während die Rahmennormen ausreichend ausführlich vorliegen, sollten die maschinenspezifischen Normen, z. B. durch Festlegung von praxisbezogenen Noise-Test-Codes, verbessert werden.

Maschinen-Richtlinie und Emissionsangaben

Die EG-Maschinen-Richtlinie (98/37/EWG) wurde mit der Neufassung des Gerätesicherheitsgesetztes (1992) und durch Verordnungen zum Gerätesicherheitsgesetz in nationales Recht umgesetzt. Für die Minderung der Gefährdungen durch Lärm gilt dabei die grundsätzliche Rangfolge:

· Risikominderung durch konstruktive (primäre) Maßnahmen

· Ergreifen noch notwendiger (sekundärer) Schutzmaßnahmen, und

· Information über die Restgefahren.

Die  Informationspflicht  aus der EG-Maschinen-Richtlinie (Anhang 1.7.4 f) durch die  Angabe von  Lärmkenngrößen ist bereits in  der 3. GSGV (heute 3. GPSGV) und der 9. GSGV (heute 9. GPSGV) verankert. Es handelt sich dabei z. B. um

· Angabe der Emissions-Schalldruckpegel am Arbeitsplatz

· Angabe zu evtl. auftretenden Spitzenpegeln

· Angabe von Schallleistungspegeln

· Angaben zu den verwendeten Messnormen und Betriebsbedingungen

· Angabe zu Besonderheiten, z. B. Hinweise zur Lärmminderung.

Hilfreich für die Praxis sind diese Angaben 

· zur Auswahl leiser Arbeitsmittel

· zum Vergleich von Maschinen verschiedener Hersteller untereinander

· als Vertragsgrundlage beim Kauf von Maschinen
· zur Abschätzung des Standes der Lärmminderung
· zur Prognose von Schalldruckpegeln (z. B. Beurteilungspegeln der UVV „Lärm“)
Unfallverhütungsvorschrift (UVV)

Die UVV "Lärm" (BGV B 3) richtet sich gegen Gehörgefährdungen und eine erhöhte Unfallgefahr am Arbeitsplatz, wobei die Gefährdung über den äquivalenten Dauerschallpegel (Beurteilungspegel) erfasst wird. Im Gegensatz zu den Emissionsangaben, die sich auf bestimmte Betriebszustände stützen, handelt es sich bei den äquivalenten Dauerschallpegeln um Immissionspegel, z. B. für eine repräsentative 8-Std.-Schicht.

Die BGV B 3 greift jedoch in § 3 (Arbeitsmittel) auf die Emissionsangaben zurück. Zunächst auf die Angaben nach der EG-Maschinen-Richtlinie bzw. der Verordnungen (3./9. GPSGV) – im § 3(1) – und zusätzlich sind auch Informationen über die Geräuschemission unter Betriebs- und Aufstellungsbedingungen – § 3 (2) – abzufragen.

Hilfreich ist dabei das Geräuschdatenblatt nach der DIN EN ISO 11690 Teil 1 "Akustik - Richtlinien für die Gestaltung lärmarmer, maschinenbestückter Arbeitsstätten".

Diese Informationen können auch für die Prognose von Halleninnenpegeln und zur Aufstellung von Lärmminderungsprogrammen nach § 6 der o. g. BGV B 3 verwendet werden. Dieses Programm soll heute ab Beurteilungspegeln von 90 dB(A) – in Schriftform und mit einer Prioritätenliste – aufgestellt werden. Die in ca. 2 Jahren zu erwartende nationale Umsetzung der EG-Richtlinie 2003/10/EG "Lärm" – 17. Einzelrichtlinie vom 6. Februar 2003 aus der Reihe der Richtlinien zu den physikalischen Einwirkungen am Arbeitsplatz fordert zurzeit als "Mindestanforderung" die Aufstellung von Programmen, wenn der obere Auslösewert (Tages-Expositionswert) von 85 dB(A) überschritten wird.

Grenzwerte

Für die Konstruktion maßgeblich ist die Einhaltung des Standes der Lärmminderungstechnik bzw. die Einhaltung der fortschrittlichen, in der Praxis bewährten Regeln der Lärmminderungstechnik. Einige Regeln (z. B. die BGV B 3 der Berufsgenossenschaft Druck und Papier) oder die sog. "Outdoor"-Richtlinie geben konkrete Emissionsgrenzwerte vor.

Hilfreich zur Beurteilung von Arbeitsmitteln sind die Sammlung und Auswertung der Emissionsangaben. Die Ergebnisse lassen es zu, ein "schalltechnisches Niveau" festzulegen. Die Art der Darstellung orientiert sich an den Inhalten der DIN EN ISO 11689 "Verfahren zur systematischen Auswertung von Geräuschemissionsdaten". Ein Aufbau von umfangreichen Datenbanken ist sehr hilfreich und wünschenswert.

Emissionsmessungen

Normgerechte Emissionsmessungen greifen auf die Rahmennormen (Typ B) und, soweit vorhanden, auf die maschinenspezifischen Sicherheitsnormen (Typ C) mit Noise-Test-Codes zurück.

Als Normenreihe für die Emissionsmessungen wurden die Reihen DIN EN ISO 3740 (Schallleistung) und DIN EN ISO 11200 (arbeitsplatzbezogene Emissions-Schalldruckpegel) erstellt. In den Messungen und Auswertungen werden Fremdgeräusche und Raumrückwirkungen erfasst, ausgewertet und letztlich vom Messwert korrigiert, um die maschinenbezogenen Werte zu erhalten. Im Messbericht sind die Betriebsbedingungen bzw. die Messnormen anzugeben.

Die o. g. Normenreihen enthalten Richtlinien für unterschiedliche Messverfahren und akustische Randbedingungen (Räume und Abmessungen von Maschinen).

Einige Verfahren sind sicherlich nur bei Maschinen mit "kleinen" Abmessungen oder unter Labormessbedingungen einsetzbar (z. B. Intensitätsmessverfahren). 

In der betrieblichen Praxis und unter realistischen Aufstellungsbedingungen kommen in der Regel die DIN EN ISO 3746 und 3744 und die DIN EN ISO 11204 und 11202 zur Anwendung. Eine gute Übersicht zur Auswahl der Messverfahren unter Berücksichtigung der Eignung der Messumgebungen ist den beiden Leitlinien DIN EN ISO 3740 und DIN EN ISO 11200 zu entnehmen.

Vor der Geräuschmessung muss geklärt werden, ob eine produktbezogene C-Norm mit festgelegten Betriebsbedingungen vorhanden ist. Die beste Übersicht erhält man beim Deutschen Institut für Normung e. V. (DIN) in Berlin oder über das Internet.

Bei den Berufsgenossenschaften sind die Ansprechpartner die Fachausschüsse, die branchenspezifisch Auskunft geben können, sowie die Kommission Arbeitsschutz und Normung (KAN) im Hauptverband der gewerblichen Berufsgenossenschaften, St. Augustin.

Soweit die C-Normen keine Betriebsbedingungen enthalten, kann der am besten geeignete Betriebszustand (z. B. Lastlauf mit vorgegebener Leistung) oder ein Arbeitszyklus gewählt werden. Im Messprotokoll und mit den Messergebnissen sind die Messbedingungen genau zu benennen. Es empfiehlt sich "betriebsnahe" Messbedingungen (z. B. simulierte Last) zu wählen.

In der Normungsarbeit werden zurzeit entsprechende betriebsnahe Messbedingungen erarbeitet.

Zusammenfassung

Der Lärmschutz ist in der EG-Maschinen-Richtlinie 89/37/EG (national 3./9. GPSGV) und der UVV "Lärm" (BGV B 3) enthalten und wird durch die Angabepflicht von Kenngrößen der Geräuschemission gut unterstützt. Die Qualität der maschinenspezifischen C-Normen (Produktnormen) kann durch praxisbezogene Noise-Test-Codes weiter verbessert werden. Die Normen müssen einfache, praktikable Verfahren für die Ermittlung und Angabe der Kenngrößen enthalten. Hilfreich ist die Festlegung von typischen und betriebsnahen Messbedingungen, um eine Bewertung der von der Maschine abgestrahlten Geräusche oder des Lärms vornehmen zu können. Die Sammlung der Messergebnisse in einer übersichtlichen und leicht zugänglichen Form sollte weiter vorangetrieben werden.



